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Leistu n gsverein ba ru n g
Gemäß $$ 78 a ff SGB VIII und der ,,Hessischen Rahmenvereinbarung"

Zwischen: Stand:25.05.2011

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss
Fachbereich Jugend und Soziales

Riversplatz I - 9
35394 Gießen

Verein ftlr Jugendftlrsorge
und Jugendpflege
Hein-Heckroth-Straße 28

35394 Gießen

Leistungsart:

Betreute Wohngemeinschaft und betreutes Einzelwohnen - teilstationäre Betreuung im
Sinne der $$ 35a 4l SGB VIII: in Ausnahmefiillen auch nach S 34 SGB VIII

Die folgende Leistungsvereinbamng Seite I bis 13 gilt

oder ab: 01.05.20f 1

Offentlicher Träser der Jusendhilfe Leistunsserbrinser

Gießen. im Mai20l I Cießen. im Mai 201I

Unterschrift

VoßlavrL
Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss
Faclibereich Jugend und Soziales
Riversplatz I - 9
3ggg4 Gießen

Stempel
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1.1 Name und Anschrift der Einrichtung
Kinder- und Jugendwohnheim Leppermilhle
Leppermühle I

35418 Buseck

l.l Name und Anschrift des Ortes der
Erbringung des Leistungsangebotes (sofern
von l.l abweichend) Betreuung ilber AWG 5

An der Hell 8.35447 Reiskirchen:
Betreuung ilber AWG 6

Betreuunqsteam 3l:
. Tulpenweg 7

2Plätze

2 Plätze

6 Plätzß
35447 Reiskirchen

Betreuungsteam 32:
o Keplerstr. 3

35392 Gießen.
Davon feste Plätze:

- 77 Plätzß

Aulweg 50,35392 Gießen 6Plätzß
Heegstrauchweg, 52, 35392 Gießen 2 Plätze

Betreuunssteem 33:
o Keplersh.3

35392 Gießen
17 Plätzg

Davon feste Plätze:
Bleichstraße 5,35392Gießen 3Plätze
Fasaneneweg33,35394Gießen 4Pläuß
Moltkestraße30,35392Gießen 4Plätzq

Darüber hinaus gibt es flexible
Wohneinheiten, deren Adressen
vereinbarungsgemäß jeweils zum 01.01. und

01.07. ans das nach $ 45 SGB VIII
zusttindige Jugendamt mitgeteilt werden.
Diese Wohneinheiten sind so angemietet,
dass die Betreuten nach Beendigung der
Jugendhilfemaßnahme die Wohmrngen
übernehmen können.

1.2.1 Einrichtungsträger
(Name, Anschri ff , Rechtsform) Verein fllr Jugendfiitsorge

und Jugendpflege e. V.
Hein-Heckroth-Straße 28

35394 Gießen
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6-tfentl. rechtl., freier, privater Träger) frei gemeinniltzi ger Verei n

.-23 T regergruppe oder Dachverband
(AWO, Caritas, Diakonie, DPWV, etc.) Diakonisches Werk Hessen-Nassau

1.3 Leistungsart
(Bezeichnung siehe $ 8 Hess.
Rahmenvereinbarung)

Betreute Wohngemeinschaft und betreutes
Einzelwohnen - teilstationäre Betreuung im
Sinne der $$ 35a,41 SGB VIII. In
Ausnahmeldllen auch gem. S 34 SGB VIII.
Stationäres Traininsswohnen.

1.4 Betreuungsform / Leistungsrahmen Betreute Wohngemeinschaft und betreutes
Einzelwohnen für iunge Erwachsene.

2.1 Alter
2.1.1 Aufnahmealter 17 -zirka23 Jahre

2.1.2 Betreuungsalter 17 - 23 Jatre; wegen überregionaler
Belegung und damit verbundener
Unterschiede in der Finanzierung, ist in
diesen Ausnatrmefiillen eine Elötreuung bis
nn 2l . Lebensj ahr' mö glich.

2.2 Geschlecht beiderlei Geschlecht

2.3 Staatsa keine

Bedarfslage, aus welcber der
Hilfea nspruch erwächst

Junge Erwachsene (in Ausnahmefüllen auch
Jugendliche) mit bestehender oder drohender
seelischer Behinderung. Im speziellen sind
dies Personen, die sich bereits in der
Verselbständigungsphase befinden und eine
umfassende Betreuung über 24 Stunden nicht
mehr benöti

2.5 NotwendiseRessourcen



Keine akute psychische Symptomatik,
Krankheitseinsicht
Bereitschaft , Ei genverantwortung zu

übernehmen und zur aktiven Mitwirkung
im RehabilitationsProzess
Fähi gkeit einrichtungsexterne Angebote

wahrzunehmen und sich in
gemeindenahen Strukturen selbständig

zurechtzufinden
Vorhandensein eines ausreichenden

Maßes an lebenspraktischen Fähigkeiten

Bestehende weiterfithrende schulische

oder berufliche PersPektive

Verständigungsmöglichkeit in deutscher

Sprache sollte vorhanden sein

-eistun$slereinbarung Betreutes Wohnen

3. Ziele des l,elstunesaneebotes

Seite 4

2.6 Ausschlilsse Akute Suchtproblematik (Drogen und

Alkohol), akute Suizidgefahr, hohe

Gewaltbereitschaft und dissoziales

Verhalten eeistise Behinderung

2.7 Einzugsgebiet, sozialräumliche
Zuständigkeit

BRD

3.f Benennung des
Leistungsangebotes

a $ 35 a SGB VIII - Eingliederungshilfe fti seelisch

behinderte Kinder und Jugendliche

$ 4l SGB VIII - Hilfe filrjunge Volljätrige
$ 34 SGB VIII - Heimerziehung in Ausnatrmeftillen

a

a

Zlele der Hilfe gem. SGB
vIII

Unterzigle, Teilziele

. eine drohende Behinderung zu verhtiten

. eine vorhandene Behinderung zu beseitigen oder zu

mildern
. den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern
. Hinft.ihrung in einen selbstst?indigen Lebensbereich
. Realisierung eines anlemessenen Berufes oder einer

sonstlgen angemessenen Tätigkcit

. Weiterfiirderung in schulisch-beruflicher sowie in sozialer

und emotionaler Hinsicht

' Aufbau einer eigenständigen, selbstbewussten
Persönlichkeit und der damit verbundenen
Persönl ichkeitsentfaltung

. . Entwicklung persönlicher Autonomie und Eigenaktivität,

. Artikulation u. Realisierung eigener Interessen und
Bedtirfnisse
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. Eingebundensein in ein soziales Umfeld
o EntwicklungeinerpersönlichenZielperspektive
. Hinführung zu einem möglichst selbständigen Leben

Regelleistunssangebot / Struktur- und Prozessdaten der Einrichtuney'des Dienstes

Seite 5

4.1 Strukturdaten der Einrichtung / des Dienstes

4.1.1 Standortaspekte Das Betreute Wohnen der Leppermithle wird in drei
Teams durchgeftihrt. Zwei Teams mit Standort Gießen
und ein Team mit Standort Reiskirchen.
Es gibt feste Wohneinheiten für alle Teams und
zusätzlich fl exibel und bedarfsgerecht angemietete
Appartements. (siehe l.l.l) Das Büro des Teams der
Gruppe 3l ist im Haus der BWG in Reiskirchen
untergebracht. Hier sind auch ausreichend Räume für
Gesprächs- und Gruppentherapie vorhanden. Die beiden
Gießener Beratungseinheiten verftigen über eine Anlauf-
und Kontaktstelle in der Kepler Straße 3. Neben den
Büros gibt es hier Räume für Begegnungünd
Freizeitmaßnahmen.
Als weiteren Verselbständigungsschritt bieten die
Wohngruppen 5 und 6 je zwei Plätae betreutes Wohnen
ftir ihre Bewohner/innen an.

4.1 .2 Organisationsstruktur Der Bereich des betreuten Wohnens umfasst insgesamt
44 Plätze. (Verteilung siehe l. l. 1)

Die B eratun g der pädago gischen Mitarbeiter/innen
erfolgt durch die päd. Leitung und einen/n Mitarbeiter/in
des tirztlichen Dienstes im Rahmen der Team- und
Fallbesprechungen.
Das Betreute Wohnen der Leppermühle hat den
Charakter von station?irem Trainingswohnen. Zur
Sicherstellung des Lebensunterhaltes wird ein
monatliches Existenzgeld, dass sich an den Vorgaben
der Empfehlungen zur Gewährung von Nebenleistungen
(T 1) von Hess. Städtetag und Landkreistag orientiert,
gewtihrt. Das Existenzgeld beträgt 90 % des jeweils
g{lltigyu Regelbcdarfssatzes, ist nicht Bestandteil des

Entgeltes und muss als Nebenleistung gewährt werden.
Der Aufstockungsbetrag für junge Menschen in
schulischen oder berufl ichen Bildungsmaßnahmen wird
nach Maßgabe der o. g. Empfehlung gewährt.
Im Regelfall handelt es sich um die letzte
Betreuungsstufe eines mchrstufi gen
Betreuungskonzeptes der Einrichtung (Kerneinrichtung

- Außenwohngruppe - Betreutes Trainingswohncu).
Jeder/e Kontaktbetreuer/in ist regelhaft ftir vier
Jugendliche/junge Erwachsene zuständig. Die
Betreuer/innen sind in Teams organisiert. Sie arbeiten
sowohl außuchend als auch im Rahmen einer Komm-
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Struktur. Betreuungszeiten sind taglich - auch am

Wochenende - von 13.00 Uhr bis 21.00 Ulu.
Unabhlingig von diesen Öffnungszeiten können bei
Bedarf auch Termine außerhalb der Kemzeiten
stattfinden.

4.1.3 PersonelleAusstattung

Für das pädagogische Personal existiert ein
Personalschlilssel von l:3,9. D. h., filr die
Bewohner/innen stehen I 1,25 Betreuer/imen-Stellen zur
Verfilgung.
5 Wochenstunden des lirztlich-psychol g gischen
Dienstes.

4.1.3.1 in Heimen / Einrichtungen

4.1,3.2 bei ambulanten Anbietern

4.1.4 Räumliche Ausstattung Die Betreuten sind jeweils in Wohnungen mit drei bzw.
vier Zimmern oder in Appartements untergebracht.
Innerhalb jeder Wohngemeinschaft steht jeder Person
ein Einzelzimmer zur Verftlgung. Weiterhin gibt es
jeweils eine Gemeinschaftskilche und ausreichend Bäder
und Toiletten.
Inn Bereich des betreuten Wohnens sind die jungen
Erwachsenen ftir ihre Ernatruag tomplett selbst
verantwortlich. In den Wohngemeinschaften erfolgt die
Grundreinigung der gemeinschaftlich genutzten Räume
einmal wöchentlich mit 4 Snrnden durch eine
Reinigungskraft. Fitr die Reinigung und Pflege
ausschließlich eigengenutzter Rliume (auch die
Appartements) und ihrer Wäsche sind die
Bewohner/iruren wiederum komplett selbst
verantwortlich.

4. 1.5 Ernährung/Hauswirtschaft

Der Verein ftir Jugendfürsorge und Jugendpflege
verftigt ftlr seine kompletten Leistungsangebote
(Leppermühle, Adalbert-Focken-Haus, Berthold-Martin-
Haus, Heilpädagogische Tagesstätte,
Erziehungsberatungsstelle) tiber einen zentralen
Hausmeisterdienst mit insgesamt 8 Vollzeitsiellen mit
unterschiedlichdn Qualifikationen. Zu den Aufgaben
gehören:
- Durchführung kleinerer Reparaturen
- Renovierung der Bewohner/innen -Zimmer
- Schlüsselverwaltung
- Wartung der Heizungsanlagen
- Reinigung der Außenanlagen
- Wartung der mobilen technischen und elektri.

Geräte
-Übcrwachung der Brandschutz-technischen An-

lagen
- Durchft.ihmng von Umzügen der Bewohner/

innen
- Winterdienst
Weiterhin muss der Verein

4. 1.6 Technischer Dienst
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Struktur der Einrichtung die Mobilität der
Bewohner/innen durch einen Fahrdienst sicherstellen.
Deshalb verftlgen wir über 2 festangestellte Fahrer mit
jeweils einer vollen Stelle sowie über mehrere

Zivildienstleistende, die den Fahrdienst sicherstellen.
Ftlr den IT- und EDV Support stehen 1,5 Fachkräfte
Systemadministration und ft,lr die Pflege der
Außenanla gen 2 Y ollzeitkräfte Landschaftsg?irtner zur

Die Organisation von schulisch-beruflichen Inhalten und

von therapeutischen bzw. freizeitorientierten Angeboten
erfolgt vorwiegend in Außenorientierung,

4.2 Prozessdaten der Einrichtungen / des Dienstes

4.2.1 Personelle Organisation

4.2.1.1 Pfiagogische Betreuung Die direkte Betreuung der Bewohner/innen in allen
Lebenszusammenhängen @rnährung,
Hauswirtschaft, Gesundheit, Ausbildung und

berufliche tntegration, Freizeit usw.) wird in Form
von Einzel- undi/oder Gruppenterminen organisiert.
Zur Organisation der Zuständigkeiten in der
Betreuung existiert ein Kontaktbetreuer/innen-
System.
Außerdem:
r WöchentlicheTeamsitzung
. !4'tagige Fallbesprechung mit dem/r zuständigen

Psychologer/in (siehe 4.2.3.2) und umgehende
Beratung in Krisensituationen

. Erstellung der Dienstpläne in
Eisenverantwortune des Teams

4.2.1.2 SonstigeDienste In Ausnahmefiillen kann auf die sonstigen Dienste

der Lepp ermühl e üb er Zusatzentgelt zurück ge gri ffen
werden

4.2.1.3 Leitung Die pädagogisc.hen Fachkräfte arbeiten als

kollegiales Team ohne Teamleitung.
4.2.1.4 Verwaltung . Fallbezogene Aktenverwaltung in der

Leppermühle
. Verwaltung des pädagogischen Budgets in dcr

Leppermühle bzw. inr jeweiligen Tcam
o Personalauswalrl in der Leppcrmühle
iurnt Zentralverwaltung über den Verein für
lugendftirsorge; Finanzbuchhaltung,
\brechnungswesen, Liegenschaftsverwaltung,
)ersonalabteiluns.

4.2.1.5 TechnischerDienst siehe Punkt 4.1.6



siehe Punkt 4.1.5

4.2.2 Leitlinien der sozialpädagogischen Leistung und deren Umsetzung /

Methodische Orientierun g

4.2.2.1 Leitbild/Leitlinien lAlle Leistungsangebote der Leppermilhle sind

behandlungsorientiert und beinhalten eine

interdisziplinäre Zusammenarbeit von
pädagogischen, psychotherapeutischen, ärztlichen,
schulischen oder sonstigen rehabilitativen
Hilfestellungen. Gleichzeitig sollen die jungen

Menschen intensive Unterstützung filr eine möglichst
alterssemuiße Entwicklune erhalten.

4.2.2.2 Umsetzung

Aufnahmeverfahren Die Aufiratrme in das Betreute Wohnen/
Trainingswohnen ist regelhaft nur durch heiminterne
Verlegung vorgesehen. Pädagogische Leitung,
Berater/innen und Betreuer/innen-Team sind in
Absprache mit denjungen Erwachsenen, den

Angehörigen und dem zuständigen Jugendamt im
Rahmen des Hilfeplans für den Wechsel in das

Betreute Wohnen zuständie.
Aufsichspflicht Gesundheit Untersttitzung und Beratung der jungen Erwachsenen

in Hinsicht auf ihre Probleme. Eine Aufsichtspflicht
besteht gegenüber den Minderjährigen und wird in
dem entsnrechenden Hilfeplan aussestaltet.

Gestaltung der Beziehung/emotionalen
Ebene

In allen Wohnformen besteht ein
Kontaktbetreuer/innen-System. Es finden
individuelle Gesprächsangebote statt. Wichtig ist
dabei der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses unter
Wahrung des individuellen Verhältnisses von Nähe
und Distanz und die Vermittlung von Kontinuität und
Stabilität in den Beziehungen. Die jeweilige
Persönlichkeitsstruktur der/des Einzelnen wird unter
Berücksichtigung des Störungsbildes und der
individuell einzuschätzenden Problematik einer/eines
jeden Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
wahrgenommen. Ihre/seine Einzigartigkeit wird
gewahrt und gefestigt, Interessen und Neigungen
werden cefürdert.

Gestaltung des Alltags Die jungen Erwachsenen sind für die Gestaltung des

Alltages in hohem Maße selbstverantwortlich. Die
Hilfestellung und Beratung durch die pädagogischen

Mitarbeiter/innen bezieht sich vorwiegend auf die
schulisch-berufl iche Entwicklung, den
lebenspraktischen Bereich, die Bewältigung von
Krisen und ähnlichem. Für das morsendliche
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Aufstehen, Frühstücken usw. sind die
Bewohner/innen selbstverantwortlich. Der
Einrichtung ist es wichtig, dass die Bewohner/innen
einer sinnvollen, tagesstrukturierenden Beschäftigung
nachsehen.

Gestaltung der Freizeit Filr die Gestaltung ihrer Freizeit sind die jungen

Erwachsenen in der Regel selbst verantwortlich. Auf
der Suche nach gemeindenahen Freizeitangeboten
(Vereinen, andere Interessengruppen) erhalten die
Bewohner/innen Unterstützung.

Gestaltung der schulischen und
beruflichen Förderung und des
nachschulischen Bereichs

Die Gestaltung dieses Bereiches erfolgt hier regelhaft
durch die Inanspruchnahme einrichtungsextemer
Angebote. Bei der Organisation und Durchführung
erhalten die Bewohner/innen begleitende
Hilfestellung und Beratung. Die jungen Erwachsenen

besuchen entweder eine weiterführende Schule oder
befinden sich in einer Maßnahme der beruflichen
Bilduns bzw. der beruflichen Eineliederung.

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen Im Regelfall treffen die Bewohner/innen alle
Entscheidungen selbst. Erforderlichenfalls erhalten
sie Entscheidungshilfen durch die pädagogischen
Beteuer/innen

Einbindung des familiären Umfeldes Das Betreuungskonzept ist auf Verselbständigung hin
konzipiert. Ftir die Gestaltung der Eltern- und
Familienkontakte ist in Einzelftillen Hilfestellung
durch die Betreuer/innen möglich.

Krisenintervention Krisenintervention erfolgt in einem abgestuften
System:
o Intensivierung der pädagogischen Betreuung und

gegebenenfalls Reaktivierung der internen
Therapiegespräche

. Möglichkeit der Rückkehr in vollstationäre
Wohnformen der Leppermühle

. Krisenintervention durcheinepsychiatrische
Klinik

Beendigung der Hilfe und Nachbetreuung Ziel der Maßnahme ist die vollständige
Verselbst?indigung in eine eigene Wohnung. Eine
Weiterleitung und Überleitung der jungen Menschen
in betreute Wohnformen des Erwachsenenbereiches
ist ebenfalls möglich.
Sollte eine intensive Nachbetrcuung notwendig sein,
muss diese gesondert organisiert und finanziert
werden.

4,2.3 Leitlinien der diagnostischen, therapeutischen und medizinischen Leistung

sowie dcren Umsetzung / mcthodischo Orientierung

4.2.3.1 Leitbild/Leitlinien lDas Verselbständigungskonzept des Betreuten
lWohnens beinhaltet ab dieser Wohnstufe die
Abdeckung der psychotherapeutischen und
medizinischen Bedarfe über niederqelassene Praxen
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in der Region. Im Einzelfall ist ausnahmsweise

Psychotherapie auch über Psychologen/innen der

ühle möslich.
T2.l.z Umsetzung

Ein/e Berater/in mit ärztlicher und
psychotherapeutischer Qualifikation und ein
Mitarbeiter der päd. Leitung stehen den Teams für
die fallbezogene Beratung zur Seite. Durch diese

Konstellation ist eine interdisziplinäre S ichtweise
gewährleistet. Die Beratung erfolgt regelhaft durch
l4-tägige Teambesprechungen und bei weiterem
Bedarf telefonisch.

Organisatorische Einbindung

Regelhaft findet die therapeutische Begleitung bei

niedergelassenen Therapeuten/innen statt. Sollte in
Ausnahmefiillen auf das interne Angebot der
Leppermühle zurückgegriffen werden müssen, gilt:
Schriftliche Dokumentation der Therapieverläufe in
gesonderten Therapieakten; darüber hinaus verfügen
wir über kein gesondertes Evaluationsverfahren. Es

ist beabsichtigt, im Rahmen der Qualitäts-
entwicklungsvereinbarung ein entsprechendes

4.2.4 Kooperation

4.2.4.1 Schulen Kontakte zu den ortsansässigen weiterftihrenden
Schulen sind vorhanden.

4.2.4.2 Ausbildungsstätten Ausbildung im Regelfall tiber den 2.
Ausbildungsmarkt in Kooperation mit der Agentur
für Arbeit und dem Jobcenter Gießen. In diesem
Sinne existiert beispielsweise eine enge Kooperation
mit:
. ZAUG
o PA"{
. BBW-Karben
o Geureirurützige Scliottcncr RtrIIA
. JugendwerkstattGießen
. Lebenshilfe Gießen

4.2.4.3 önliches und/oder

Fallzuständ iges Jugendamt

Dic Einrichtung hat eiuen bundesweiten Bezug.
Dennoch wird eine enge Kooperation mit dem örtlich
zuständigen Jugendamt (Landkreis Gießen)
sewünscht und oraktiziert.

4.2.4.4 Sonstige

(lnteme/externe)

Kooperation mit:
o Niedergelassenen Psychiater/innen und

Psychotherapeut/i nn en

. Der psychiatrischen Klinik der Universität
Gießen und der Vitos Klinik
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. Mit den örtlichen Betreuungs- und
Fördervereinen wie z. B. der Prolile eGmbH

Bemtihungen um nachbarschaftliche Kontakte der
inschaften und Aieweiligen Wohnsemeinschaften und Appartements.

1

4.2.5 Interne Reflexions- und Qualitätsaspekte

4.2.5.1 Definitionfachlicher

Standards und Prozeduren
Für alle Betreuungsbereiche der Leppermühle ist eine

interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Pädago gen/innen, Psycholo gen/innen, Araen/innen
und anderen Fachdiensten maßgebend. In direktem
Kontah zu den Bewohner/innen sowie in den
Teamgesprächen beteiligen sich diese
unterschiedlichen Disziplinen an der Förderung der
iuneen Menschen mit ihren ieweilisen Kompetenzen.

4.2.5.2 Besprechungsstruktur . Täglicher Austausch der pädagogischen
Mitarbeiter/innen im Team

. WöchentlicheTeamgespräche

. l4'tägige Gespräche mit dem/r zuständigen
Psychologen/in und einem/r Mitarbeiter/in der
päd. Leitung.

. Teilnahme an monatlichen Gruppeileiter-
konferenzen mit der Einiichtunesleitune

4.2.5.3 Interne Dokumentation und

Berichtswe-sen
Die Struktur der Falldokumentation stellt sich wie
folgt dar:

r DokumentationbesondererTagesgeschehens
, Dokumentation der Entwicklungsverläufe,

halbj ähri ge S ozialberichte, der Hi lfepl anprotokolle,
?irztlicher Gutachten und sonstiger Schriftverkehr
erfolgt parallel in der Fallakte des Betreuer/innen-
Teams und in der Akte der Heimverwaltung. Nach
Beendigung der Mäßnahme werden diese Akten
zur Archivierung zusaürmengeführt und
Dopplungen vernichtet

. Dokumentation von Vorkommnissen durch
Aktenvermerke, in Absprache mit der päd.

Leitune Bericht an das fallzuständige Jugendamt
4.2.5.4 Qualitätsmanagement,

Verfahren, Prozesse

lm Sinne eines Stufenplans ergibt sich das

Qualitätsmanagement der Einrichtung in folgender
Reihenfolge:

o Kollegialberatung
r Beratung derpädagogischen Mitarbeiter/innen

durch intcrne örztliche und/oder psyc.holo gi sche

Mitarbeiter/innen der Einrichtung
o Beratung der pädagogischen Mitarbeiter/innen

durch externc Supervisor/innen
o konzeptionelle Weiterentwicklung
r interne und externe Fortbildung
. Au{bau eines Beschwerdemanagements im

Rahmen der Oualitätsentwicklunssverei nbarung
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Umsetzung des Schutzauftrages gemäß $ 8a SGB VIII
Aufgabenstellung für Jugendamt und Freien Träger

4.2.6.1 Zusttindigkeiten beim Frei-
en Träger

Das nachfolgend dargelegte Schutzkorzept zum $ 8a
SGB VIII bezieht sich auf von uns betreute Kinder
und Jugendliche und deren Familien. Hinweise von
Kindeswohlgeführdung zu nicht von uns betreuten
jungen Menschen geben wir direkt an die zustiindigen
Jugendämter weiter.

Die Aufgaben des Schutzauftrages werden in allen
Betreuungsformen der Leppermühle durch das
jeweilige Team der pädagogischen Mitarbeiter/innen
wahrgenommen.
Die inteme insoweit erfahrene Fachkraft ist der/die fiir
die Gruppe zuständige Psychologe tin 1üztinl&zt.
Auf Leitungsebene ist die päd. Leitung für die
Entscheidung der Informationsweitergabe an das
Jusendamt zuständie.

4.2.6.2 Schutzkonzept der Einrichtung

4.2.6.2'.1 Methoden zur
Abschätzung des
Gefiihrdungsrisikos

l. Allen Hinweisen auf Kindeswohlgeführdung der
Kinder müssen die pädagogischen
Mitarbeiter/innen des Betreuten Wohnens
nachgehen. Als Orientierung dient die Liste von
Anhaltspunkten in den Handreichungen der
kommunalen Spitzenverb?inde vom I 1.12.06.

2.

2.a) Lie gl ein Verdacht auf Kinderwohl geftihrdung
vor, so muss darüber unverzüglich im Team der
Pädagogen/innen des Betreuten Wohnens unter
Hinzuziehung der intemen insoweit erfahrenen
Fachkraft eine Risikoabschätzung stattfi nden und
notwendige Schritte, wie z. B. Gespräch mit den
Eltern, Einbezug von externen Stellen
(Beratungsstellen, Klinik) eingeleitet werden.
Die Berater/innen haben die Aufgabe, die päd.

Leitung der Einrichtung über die Ereignisse und
die angedaclrten Maßnahmen umgehend zu
unterrichten.

2.b) Sollte nach der oben beschriebenen
Risikoabwägung weiterer Beratungsbedarf
bestehen, können abhängig von der Afi der
Kindeswohlgeftihrdung exteme insoweit erfahrene
Fachkräfte analog der aktuellen Liste der
Jugendämter von Stadt und Landkreis Gießen

hinzugezogen werden. In aller Regel sollen sie

hinzugezogen werden, wenn sich
Verdachtsmomente qesen Mitarbeiter/innen des
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Trägers richten. Die Verantwonung hierfttr liegt
bei der insoweit erfahrenen Fachkrafl in
Abstimmung mit der päd. Leitung. Die
Fallberatungen werden in anonymisierter Form
entsprechend den Vorgaben von Datenschutz nach

$$ 6l bis 65 SGB VIII durchgeftihrt.

Sobald die Abwendung von
Kindeswohlgefährdung in eigener Regie nicht
mehr möglich oder verantwortbar ist, wird das

fal lzuständi ge Ju gendamt so fort untenichtet.

Bei akuter Kindeswohlgeftihrdung ist sofort die
insoweit erfahrene Fachkraft mit einzubeziehen
und das zuständige Jugendamt telefonisch und
schriftlich durch die fallzuständige Fachkraft zu
unterrichten.

4.

4.2.6.2.2 Einbeziehung und
Einwirkung auf Eltem /
Personensorgeberechti gte,
Kinder und Jugendliche

Die Personensorgeberechtigten werden immer sobald
wie möglich tiber den Verdacht auf
Kindeswohlgeflihrdung untenichtet soweit dadurch,
wie z. B. bei sex. Missbrauch innerhalb der
Kindsfamilie oder bei Beftlrchtung eirier Entftitrmng
oder eines erweiterten Suizids nicht das Wohl des

Kindes zusätzlich gefährdet ist.
Die zuständigen pädagogischen Mitarbeiter/innen und
die insoweit erfalrene Fachkraft erörtem mit den
Eltern und dem Kind die notwendigen Schritte zur
Abwendung der Kindeswohlgellihrdung. Innerhalb
dieser Erörterung wird festgelegt, wer wann eine
Überprilfung der notwendigen Maßnahmen
durchfithrt.

4.2.6.2.3 Information des

Jugendamtes
Sollte sich der Verdacht auf Kindeswohlgeftlhrdung
bestätigen oder die notwendigen Maßnahmen nicht
angenommen bzw. nicht ausreichend sein und ist eine
Abwendung dieser Gef?ihrdung im Rahmen der
Möglichkeiten der Einrichtung Leppermühle nicht
möglich, wird das Jugendamt durch die zuständige
insoweit erfahrene Fachkraft zunächst telefonisch und
anschließenrl sclui ftl ich unter Verwcndung des
Mitteilungsbogens unterrichtet. Die Unterrichtung
kann ersatzweise auch durch clie pärl. Leitung
erfolgen.
Bei akuter Kindeswohlgeftihrdung wird das

Jugendant in oben beschricbcner Weise sofort
unterrichtet. Außerhalb der der Dienstzeiten des
Jusendamtes ist die Polizei zu verständiscn.

4.2.6.3 Dokumentation Die Vorgänge und Handlungsschritte werden
detailliert in der Fallakte dokumentiert.

4.2.6.4 Bignung der Mitarbelter /
innen

Alle Mitarbeiter/inncrr rrtässcn bci der Einstcllung ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach $ 30 a,

Abs. 1. des Bundeszentralresistersesetzes (BZRG)



vorlegen. Die Vorlage des Ftlhrungszeugnisses wird
alle drei Jahre wiederholt.
Der Verein für Jugendftlrsorge ermöglicht und
untersttltzt bei den pädagogischen und therapeutischen
Mitarbeiter/innen der Leppermilhle die Wahrnehmung
von Fortbildungsangeboten zum Thema
Kindeswohl geftihrdun g. Der Träger informiert al I e

Mitarbeiter/innen tiber diese Verei

4.2.6,5 Kooperationund
Evaluation unter
Bertlcksichtigung des
Datenschutzes

Ein Jahr nach Abschluss dieser Vereinbarung findet
zwischen den Vertragspartnern ein
Auswertun gs gespräch über di e V erfahrensab I äufe bei
Verdachtsfiillen von Kindeswohlgefiihrdung statt mit
demZiel, ggf. eine Verbesserung der Risikoabwägung
bzw. Verilnderungen der Verfahrensabläufe
vorzunehmen.


